
 

 
 
 
 

Hygiene- und 
Schutzkonzept 

 
 
 
 

ergänzend zum «Leitfaden 
Präsenzunterricht» des Kantons Bern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 2 

 
 
1. Handhygiene 
 
• Wir verzichten aufs Händeschütteln. 
• Händewaschen mit Seife  

o Bei der Ankunft 
o Vor und nach der Pause 
o vor einem Zimmerwechsel 

• Desinfektionsmittel Hände:  
o Jede LP erhält ein persönliches Fläschchen, welches bei Bedarf 

nachgefüllt werden kann (Hauswart) 
o Stationen beim Teamzimmer Altbau, Mehrzweckraum Neubau, 

Tagesschule, Eingang Turnhalle (nur für LP!) 
 
 
2. Abstandhalten/ Tragen von Schutzmasken 
 
• Kinder der Primarschulstufe sollen sich möglichst normal im Klassenverband, auf 

dem Schulweg und auf dem Pausenplatz verhalten und bewegen können. Der 
Mindestabstand von 1.5 Metern muss unter Kindern im Primarschulalter nicht 
eingehalten werden. 

• Während des Unterrichts mischen wir die Klassen nicht. Atelierunterricht und 
AdS Theater entfallen, da hier dieser Punkt nicht gewährleistet werden kann. 

• Ab 27.10.20 gilt in Schulen und Tagesschulen auf dem gesamten Gelände 
und im Schulhaus für alle Erwachsenen auf allen Stufen Maskenpflicht, auch 
während des Unterrichts.  

• Ab 10.2.21 gilt: Ab der 5. Klasse der Primarstufe gilt die Maskenpflicht auch für 
Schülerinnen und Schüler, ebenfalls auf dem gesamten Gelände und während 
des Unterrichts.  

• Zwischen Erwachsenen wird der Abstand immer eingehalten. 
• Sitzungen mit max. 5 Personen können mit genügend Abstand und den 

gültigen Hygienevorschriften vor Ort durchgeführt werden. Dies gilt auch für 
Teamzimmer und Pausenräume. 

• Wann immer möglich werden Sitzungen und Weiterbildungen per 
Videokonferenz abgehalten. 

• Im Teamzimmer gilt der geforderte Abstand und die reduzierte Anzahl 
Personen welche sich gleichzeitig darin aufhalten. Bis man am Tisch sitzt, gilt 
Maskenpflicht.  

• Lehrpersonen mischen sich untereinander so wenig wie möglich. 
• Grosse Versammlungen, insbesondere vor Schulbeginn, sind zu vermeiden.  
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3. Reinigung und Lüftung 

 
• Hauswarte und Reinigungspersonal reinigen regelmässig Oberflächen, 

Schalter, Fenster- und Türfallen, Treppengeländer sowie WC-Infrastrukturen 
und Gegenstände in den allgemein genutzten Räumen der Schulhäuser. 

• Die Lehrpersonen haben auf jedem Stockwerk sowie in der Turnhalle Zugang zu 
einer Sprühflasche zum Desinfizieren von Oberflächen, Chromebooks etc. 

• Abfalleimer werden regelmässig durch die Hauswarte geleert (insbesondere 
bei Handwaschgelegenheit). 

• Vor, während und nach jeder Lektionseinheit wird das Zimmer gelüftet. 
 
 
4. Besonders gefährdete Lehrpersonen 

 
• Kontakt zu besonders gefährdeten Personen meiden. 
• Gesunde Schülerinnen und Schüler, welche zu Hause mit gefährdeten 

Personen zusammenleben, nehmen am Präsenzunterricht teil und werden 
durch die entsprechenden Massnahmen geschützt. 

• Besonders gefährdete Lehrpersonen können grundsätzlich unter den 
Hygiene- und Schutzmassnahmen ihre Arbeit weiterführen sofern sie nicht 
vom Arzt für den Unterricht freigestellt werden. 

 
 
5. Verdacht auf Corona 

 
• Sowohl für das Schulpersonal wie auch für die Schülerinnen und Schüler sind 

die Massnahmen für Selbstisolation und Quarantäne verbindlich. 
• Kinder und Mitarbeitende der Schule bleiben bei den vom BAG angegebenen 

Krankheits- Symptomen zu Hause. 
o Die LP gehen gemäss Merkblatt «Bei mir liegt ein Covid-19-Symptom vor 

– was ist zu tun?» vor 
• Stellt eine Lehrperson bei einem Kind Symptome der Covid-19 Erkrankung 

fest, erhält dieses eine Schutzmaske oder wird in ein separates Zimmer 
geschickt und geht nach Kontaktaufnahme mit den Eltern sobald als möglich 
nach Hause. 

• Besteht der Verdacht auf eine Ansteckung mit einem Virusmutanten von Sars-
CoV-2, müssen sich die betroffenen Klassen und Lehrpersonen gemäss 
Information des Kantonsarztamtes vom 18.1.2021 in Quarantäne begeben. 

 
 
6. Bestätigter Coronafall 
• Liegt ein bestätigter Coronafall im schulischen Umfeld vor (Lehrperson, Kind, 

Eltern), ist dies umgehend der Schulleitung zu melden. 
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7. Schulbetrieb 
 
7.1 Unterrichtsformen 

• Kreis, Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten… - Alles ist möglich, LP muss 
sich schützen, indem sie Abstand hält! 

• Pultordnung: keine speziellen Vorkehrungen 
• LP überlegen sich: Wie kann ich am besten unterstützen und mich gleichzeitig 

schützen 
 
7.2  Einlaufzeit 

• Um grosse Versammlungen, insbesondere vor Schulbeginn, zu 
vermeiden, werden die Türöffnungszeiten angepasst: 
Ab 7.20/ 8.10/ 13.20 Uhr dürfen die SuS das Schulhaus betreten: 
> ins Klassenzimmer > Hände waschen, stille Arbeit am Platz 

 
7.3 Pausensituation 

• Alle SuS machen gleichzeitig grosse Pause 
• Klassenweise, so gut als möglich > LP müssen dies nicht kontrollieren, weisen 

die SuS aber immer wieder darauf hin und besprechen mit ihnen wo und mit 
wem sie Pause machen könnten. 

• Händewaschen > ab in die Pause (fliessender Übergang ist möglich) 
• Kein Znüni teilen! 

 
7.4 Sportunterricht 

• Wenn möglich draussen 
• Alle Aktivitäten, bei denen es zu Körperkontakt kommt, sind zu vermeiden 
• Die LP desinfiziert Material, zu welchem die SuS lange Kontakt hatten 

(Badmintonschläger, Baseballhandschuhe…) 
• Garderoben werden regelmässig von den Hauswarten desinfiziert 

o Klassendurchmischung bei Wechsel vermeiden! 
 

7.5 Exkursionen/ Ausflüge 
• Auf Exkursionen und Ausflügen, für welche die Benutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel benutzt werden müssten, wird verzichtet. 
 
 
8 Eltern im Schulhaus 
• Das Schulgelände ist nur noch für erwachsene Personen zugänglich, die in den 

Schulbetrieb involviert sind. 
• Elternbesuche in den Klassen sind bis auf Weiteres nicht mehr möglich. 
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• Standort- und Übertrittsgespräche sollten, wenn möglich, über eine Online-

Plattform oder telefonisch stattfinden. Unter Einhaltung der vorgegebenen  
Schutzmassnahmen und mit maximal 5 Personen können sie auch in der Schule 
durchgeführt werden. 

 
 
9 Informationsfluss 
 
• Die Schulleitung informiert bei Neuerungen oder notwendigen Anpassungen 

intern via E-Mail und Teams, extern via Newsletter und Schulwebseite. 
 
 
10 Tagesschule 
 
10.1 Allgemein 
Für die Tagesschule gelten die gleichen Hygiene- und Schutzbestimmungen wie 
für die Primarschule (Maske, Hände waschen, Abstand etc.) 
 
10.2 Ankunft 
Draussen vor der TS > Gestaffeltes Hände waschen, danach direkt Essen holen 
 
10.3 Essensausgabe 
• Betreuerinnen schöpfen das Essen hinter einer Plexiglasscheibe. 
• Betreuerinnen desinfizieren Hände und tragen Handschuhe zur Essensausgabe.  
• Besteck/ Glas liegen bereits auf dem Tisch bereit. 
 
10.4 Während dem Essen 
• Betreuerinnen sitzen an separatem Tisch 
• nach Möglichkeit sitzen Kinder klassenweise 
• Nachschöpfen durch Betreuerin 
 
10.5 Nach dem Essen 
• Wenn immer möglich draussen spielen 
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